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Vergütung für Psychotherapie 
 
Die Kosten für psychotherapeutische Leistungen ergeben sich gemäß der Gebührenordnung für 

Psychotherapeuten (GOP/ GOÄ) wie folgt: 

Leistung GOP-Ziffer Betrag 

Sprechstunde (50min), bis zu 3x zu Beginn 812 analog 134,06 € 

Probatorik (50 min), bis zu 5x zu Beginn (Diagnostik, 
Kennenlernen) 

870 100,55 € 

Psychotherapeutische Sitzung (50 min), Akutbehandlung 
bis 12 Sitzungen 

812 analog 134,06 € 

Psychotherapeutische Sitzung (50 min), Kurzzeittherapie 
bis 24 Sitzungen 

812 analog 134,06 € 

Psychotherapeutische Sitzung (50 min), Langzeittherapie 
ab 25. Sitzung 

870 100,55 € 

Erhebung vom psychischen Befund, bei jeder Sitzung 
(außer Sprechstunde) 

801 analog 33,52 € 

Testdiagnostik: einzeln 857 12,17 € 

Testdiagnostik: Testbatterie (3 Tests) 855 analog 75,75 € 

Erhebung der biografischen Anamnese, ggf. 1x zu Beginn 860 analog 123,33 € 

Bericht an Gutachter (bei Kostenübernahmeantrag), je 
angefangene Stunde Arbeitszeit 

85 analog 67,03 € 

 
Anmerkungen 

- Weitere Leistungen nach GOP können je nach Bedarf und Notwendigkeit im Einzelfall hinzukommen, 

bspw. Bescheinigungen, konsiliarische Kontakte mit Mitbehandler*innen, kurze telefonische 

Beratung/ Email-Beratung, Fremdanamnese. 

- Eine 75-minütige Sitzung kostet das 1,5-fache, eine 100-minütige Sitzung das 2-fache und eine 25-

minütige Sitzung die Hälfte vom o. g. Betrag. 

 

Ausfallhonorar 

Die Praxis arbeitet nach einem Bestellsystem. Ein Termin ist demnach ausschließlich für Sie als Patient*in 

reserviert. Sollten Sie eine Sitzung nicht wahrnehmen können, sagen Sie den Termin bitte spätestens 

48 Stunden vor dem Beginn des Termins ab. Dabei werden Sonntage nicht mitgezählt (d. h. für einen Termin 

am Montag 14 Uhr müsste die Absage bis spätestens Freitag 14 Uhr in der Vorwoche erfolgen). Erfolgt die 

Terminabsage nicht rechtzeitig innerhalb der vereinbarten Frist, wird Ihnen ein Ausfallhonorar in Höhe von 

50 € in Rechnung gestellt. Dieses Ausfallhonorar ist unabhängig von der Art der Versicherung selbst zu zahlen 

(eine Kostenerstattung durch Dritte findet nicht statt).  


